
1 
Bundesnetzagentur 

• 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-24-00802-1004#1 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a und§ 5 ARegV 

wegen Genehmigung .des Regulierungskontosaldos 2023 und der Verteilung durch 

Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Kalenderjahre 2026 bis 2028 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Posf und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten, Bourwieg, 

den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer Tobias Henn, 

auf Antrag der MVE eurokom Gesellschaft für Energie- und Kommunikationsleistun-

gen mbH, Augustinusstraße 9d, 50226 Frechen, vertreten durch die Geschäftsfüh­

rung, 

- Antr~gstellerin -
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am 06.10.2025 beschlossen: 

1. Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin für das Jahr 2023 sowie 

-die Verteilung . durch Zu- bzw. Abschläge auf die 
. 

kalenderjährlichen Erlös-

obergrenzen der Kalenderjahre 2026 bis 2028 werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der-Antrag abgelehnt. 

2. Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 Ei;1WG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 19.12.2024 einen Antrag auf Genehmi-= 

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2023 gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei-

ben vom 05.06.2025 Gelegenheit gegeben, sich zu der · beabsichtigten Entschei-

dung der Beschluss_kammer zu äußern. Die Antragstellerin hat unter anderem mit 

Schreiben vom 17.06.2025 Stellung genommen. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesreg·ulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an uni-

onsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 

vom 22.12.2023 (BGBI. 2023 1Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompe-
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tenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgebe'r und der Regulierungsbe-

hörde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des natio-

nalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die nor-

mative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in · Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlini~ (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zustänoigkeit der nationalen Regulie-

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deut-

schen ·Recht die Bestimmung 'der_ Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den national_en Netzen, ein-

schließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregier~ng und nicht der nationalen 

Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.1 Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.1 ~.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil 

des EuGH vom 2: September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Kla-

gegrundes umgesetzt µnd insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung 

der Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen' Vorgaben 

angepasst. Damit hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen 

Kompetenz für die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder t=:estlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die 

nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie 

§ 21a EnWG. a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der 
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Regulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechts-

verordnungen enthaltenen Festlegungskompe't~nzen .-in das EnWG überführt und 

ergänzt. 

Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach 

Ablauf einer Übergangszeit auß~r _Kraft, vgL Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur 

Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeit-

punkt des Außerkrafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperi9de 

im Gassektor {31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß § 21 Abs. 3 S. 5 
f 

und§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertra-

gen. Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20_Jahre schrittweise 

entstandenes normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazu~ehörigen Anwen-

dungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der 

Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen . 

Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und In-
. . ' 

vestitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungsrahmens-gewähr-

leistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden werden 

(vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

1.2 Interessenabwägung · 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben bleiben die _ auf Basis der bisher iri § 21a und§ 24 EnWG a.F. 

erlassenen Verordnungen für eine Überga_ngszeit weiterhin in Kraft. An diesem Re-

gelwerk zur Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung 

eines transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens 

grundsätzlich fest. ~ie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Ab-

weichungskompetenz nach§ 21 Abs. 3 S. 5 und § 21 a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen 

materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen Rechts hat 

-der EuGH . in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt 

auch die Beschlusskammer nicht. 

Seite 4 von 17 



Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen 

Regulierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltberei_ch. Für die 

Dauer einer bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der 

Rechtsrahmen für die gesamte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen 

während einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechts-

unsicherheit verbunden, die gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung 

der materiell .europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. Dar-

über hinaus erschwert ~ine unklare Rechtslage im·Übergangszeitraum die notwen-

digen Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt +u Unsicherheiten 

nicht nur für die regulierten-Unternehmen,, sondern auch für die sonstigen Marktteil-

nehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, äass zumindest die Methoden zur Berech-

nung oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netz-

zugang „m!t ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt öder geneh-

migt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der 

Richtlinie (EU) 20t9/944. Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten 

Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösober­

grenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen 

Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungsbe-

hörde in einem transparenten und möglichst um.fassenden Konsultationsprozess 

dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren könnten sich um Jahre 

verzögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielset-

zungen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwer-

lich vereinbar. 

2. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 bis 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus ·§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 
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3. .Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2026 bis 2028 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

3.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel-

lerin für die Jahr-e 2026 bis 2028 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V.m~ § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 5 ARegV. 

Die Reguli~rungsbehörde genehmigt gemäß § 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschläge 
' 

auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2026 bis 2028, die sich 

aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2023 ergeben. Die ermittelten 

Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV . und die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 

Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die entsprechenden Erlösobergre,n­

zen wird zunächst der Saldo zum 31.12.2023 ermittelt. Dieser wird sodann aufge-

·zinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst 

im Jahre 2026 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31..12.2023 erfolgt in drei gleichmäßi-

gen Raten ab dem Jahr 2026. Zusätzlich erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 S. 3 AR.egV eine 

Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos 

nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2024 und im ge-

samten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlän-

discher Emittenten" der Kalenderjahre 2014 bis 2023 in Höhe von 0,64%. 

3.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 

ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 
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a) die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick-

lungen erzielbaren Erlösen, 

b) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kost~n nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen, 

c) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der dritten Regu-

lierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen, 

d) die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa 

ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berü_cksichti­

gung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV 

ergibt, 

e) die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser-

bringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die 

Messung ·gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen,. soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss-

nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge-

führt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess-

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys-

temen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulie-. 

rung·skonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des 

Netzbetreibers im Zusammenhang mit §§ 40a Abs. 2 S. 1, 40b Abs. 1 S.1 

und 2 EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 MsbG verur-

sacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war, so-

wie 

Seite 7 von 17 



f) Vorbereitungskosten für den Redispatch 2.0 unter den Voraussetzungen der 

Übergangsregelung gemäß § 34 Abs. 15 ARegV. 

.3.3 Differenz zwischen zulässigen Erlösen 1,1nd erzielbaren Erlö­

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

derAntragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Meng~nentwicklung er-

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepasste· Erlösober­

grenze wird in der Anlage 3a der von der Antragstellerin angepassten Erlösober­

grenze gegenübergestellt. 

Die in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz der An-

tragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ·ebenfalls aus der Anlage 3a. So-

weit die _Antragstellerin im Erhebungsbogen zum Regulierungskonto andere, vom 

Erhebungsbogen zur Anpassung der Erlösobergrenze abweichende zulässige Er-

löse angesetzt hat, resultieren hieraus in den Anlagen 2 und 3a unterschiedliche 

Differenzen zwischen den Angaben der Antragstellerin und den · durch die Be-

schlusskammer ermittelten Werten. 

3.3.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemä.ß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 uhd4 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen ka_lenderjährli-

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde-

xes nach § 8 ARegV {§ 4 Abs .. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S.1 bis 3ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2 ARegV). Gemäß§ 24 Abs. 3 ARegV findet im vereinfachten Verfahren 

§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i.V.m. 

§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und ·aARegV keine Anwendung. 
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Kosten oder Erlöse aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), aus der Nachrüstung gemäß der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 ·Nr. 5 . ARegV) sowie aus 

vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von 

Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan.:lst-Abgleichs in 

das Regulierungskonto ein. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen~ 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen 

Anträgen nacti Maßgabe des § 10a ARegV (~apitalkostenaufschlag) und einer nicht 

zumutbaren Härte (Härtefall) gewährt werden. Die Anpassung aufgrund eines vor-

herigen Saldos eines Regulierungskontos erfolgt nac~ § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, S. 3 

ARegV. 

Die Antragstellerin hat keinen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag nach § _1 0a ARegV 

für die Erlösobergrenze 2023 gestellt. 

Eine Anp?ssung der · kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

i.V.m. § 19 ARegV (Qualitätselement) ist im vereinfachten Verfahren gemäß§ 24 

Abs. 3 ARegV nipht vorzunehmen. 

Folgende Abweichungen ergeben sich aus dem Beschluss mit dem Aktenzeichen 

BKB-17/0802-11 vom 16.04.2019. 

BNetzA 

vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 211 .659€ 

Anpassung VP~ / VPl0 18.112€ 

Anpassung PF1 -9.698€ 
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3.3.1.1 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 
, nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist die Änderung des Verbrau-

cherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksicf?tigen. Hierfür ist für das 

Jahr 2023 gemäß § 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 

2021 in Höhe von 109, 10 zu verwenden. 

3.3.1.2 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen· nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 3, 7, Sb 
bis 12a und 14 sowie S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 
S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV) 

Im· vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 5 % der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten . Gesamtkosten als . dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kostenanteile nach§ 11.Abs. 2 Satz 1 Nummer~ bis 3, 5 bis 7, Ba 

bis 16 und Satz 2 bis 4 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben 

gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zuschlag aus dem 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. 

3.3.1.3 Änderu~gen von dauerhaft nicht beei.nflussbaren 
Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 
ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme . vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S, 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung • aufgrund der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) sowie aus 

vermiedenen Netzeritgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom 

Netzbetreiber auf Basis von Plankos.ten gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

angepasst. 
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3.3.1.4 Anpassung nach Maßgabe des § 5 ARegV (Saldo des 
Regulierungskontos) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a 
ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 5 ARegV gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 a ARegV angepasst. Hinsichtlich der Kalenderjahre 2013 bis 2016 erfolgte 

durch die Beschlusskammer zunächst eine vorläufige und schließlich eine endgül­

tige Bestimmung, hinsichtlich der Kalenderjahre 2019 und 2020 erfolgte direkt eine 

endgültige Bestimmung der Salden und der Verteilung auf sechs bzw. drei Kalen-

derjahre durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze gern. § 34 Abs. 4 und 

§ 5 Abs. 3 S. 2 ARegV (Az. Jeweils BKB-17/0802-01, BKB-20/00802-01 und BKB-
21/00802-01 ). Maßgeblich für die Bestimmung der zulässigen Erlöse ist der endgül­

tige durch die Beschlusskammer festgelegte Zu- bzw. Abschlag. Etwaige Abwei-

chungen der von der Beschlusskammer festgestellten Auflösungsbeträge aus den 

Regulierungskontosalden 2013 bis 2016, 2019 und 2020 den Angaben der Antrag-

stellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

3.3.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu-

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat-

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im ReguHerungskon~o zu erfas-

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse is~ somit auf die tatsächlich physikalisch durch-

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un-

abhängig davon, ob Forderungen unefnbringlich waren oder Rabatte gewährt wur-

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli-

chen tatsächlich erzielbaren Erlöse des abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 
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Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich die 

in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Der Netzbetreiber hat in der Umspannebene MS/NS einen Arbeitspreis >Knickpunkt 

von 0,83 Ct./kWh angesetzt. Laut Preisblatt des Jahres 2023 ergibt sich jedoch ein 

Preis von 0,88 Ct./kWh. Hieraus resultiert die Differenz von 645 €. 

3.4 -Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 
ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 i.V.m. § 24 Abs. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalende~ahres 

bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen: nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlös­

obergrenze Anwendung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalende~ahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. r 

Die Antragstellerin hat die tatsächlich entstandenen Kosten und Erlöse gemäß§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV 

a) der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) der Nachrüstung nach SysStabV 

c) vermiedenen Netzentgelteh 

übermittelt.1 · 

1 Bei der Bestimmung der auszuzahlenden venniedenen Netzentgelte ist ab dem Kalenderjahr 2018 nach 
Maßgabe des§ 18 StromNEV Ly.m. § 120 EnWG das Schattenpreisblatt des jeweiligen vorgelagerten Netz-
betreibers zu Grunde zu legen (vgl. Hinweise der Beschlusskammer 8 zur Anpassung der Erlösobergrenze ). 

r 
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In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. · 

3.5 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 
Kosten des Messstellenbetriebs (zu dem auch die Messung 
gehört) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich ent-
haltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird in das Regulierungskonto die Differenz zwischen 

den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört, und den in der Erlös­

obergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen einbezogen. Die Einbeziehung er-

folgt soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei 

denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verur-

sacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Me'ssstellenbetrieb von mo-

dernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel-

lenbetriebsgesetzes (MsbG) handelt. 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 4 ARegV wird in das Regulierungskonto auch die Differenz 

einbezogen, die durch Maßnahmen des Netzbetreibers im Zusammenhang mit 

§§ 40a Abs. 2 S. 1, 40b Abs. 1 S.1 und 2 EnWG . in Verbindung mit§ ·55 Abs. 1 Nr. 

4 oder Abs. 2 MsbG verursacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung 

zuständig war. 

Nach § 7 Abs. 2 MsbG in der bis zum 26.05.2023 geltenden Fassung sind die Kos-

ten des Messstellenbetriebs von modernen Messeinrichtungen und intelligenten 

Messsystemen nicht in der Erlösobergrenze und den Netzentgelten des Netzbetrei-

bers zu berücksichtigen, sondern dem grundzuständig~n Messstellenbetreiber für 
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moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme zuzuordnen. Die Kosten 

für die Abrechnung der Netznutzung · von modernen Messeinrichtungen und .intelli-

genten Messsystemen verbleiben beim Netzbetreiber und sind weiterhin Bestand-

teil der Netzentgelte. 

Die Antragstellerin hat die Kostenveränderung für den Messstellenbetrieb, zu dem 

auch die Messung gehört, übermittelt. Hiernach haben sich Differenzen ergeben. 

Die Antragswerte werden in der Anlage 4 den von der Beschlusskammer geneh-

migten Werten gegenübergestellt. 

Die Differenzen begründen sich wie folgt: 

3.5.1 Kostenveränderungen durch den konventionellen Messstel-

lenbetrieb 

Der Netzbetreiber macht für den kor:iventionellen Messstellenbetrieb Kosten von 

9.574 € geltend. 

In das Regulierungskonto sind gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV Kostendifferenzen 

einzubeziehen, die sich durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer im Bereich 

des konventionellen Messstellenbetriebs ergeben. Die Antragstellerin hat tatsäch-

lich angefallene Kosten für den Bereich Messung und Messstellenbetrieb beantragt, 

die über den·in der EOG enthaltenen Ansätzen liegen. Die Antragstellerin trägt vor, 

dass die Kosten wegen Umschlüsselur,g von Personalkosten durch erhöhten Auf-
' wand bei einem Kunden, Mehrkosten durch einen neuen Abschlussprüfer und Vor-

bereitungskosten für die AS4-Kommunikation steigen. 
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3.6 Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

Der ermittelte Saldo wird annuitätisch über drei Jahre durch Zu- und Abschläge auf 

die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2023 wird durch die Einzelbeträge 

. hinsichtlich 

a) der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach§ 1_1 Abs. 2 S. 1 

Nr. ·4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze ent-

haltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, 

c) den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§·5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV sowie 

d) der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1 0a L,md 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der .Berücksichtigung der tat-

sächlich entstandenen ·Kapitalkosten gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV ergibt 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gernäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die. unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er-

folgt gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jährlich durchschnittlich gebun-

denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah-

resendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi-

scher Emittenten (0,64 %). 

Die sich danach für die Jahre 2026 bis 2028 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

dre Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 
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III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Antragstellerin und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 
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Rechtsmittelb.elehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monat~ nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) 

einzureichen. 

Die Beschwerde· ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsan-

walt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG) 

Vorsitzender Beisitzer 

Wetzl 

Beisitzer 

Seite 17 von 17 



l\nJage 1 • AuflOsungsplon und Auszug MVE Eurokom Gesellschaft- für Energi&- und Kommunikationsleistungen mbH Azc B1<8-24--00802-1004#1 

Auszug des Regulierungskontos für 2023 
- Herleitung des Saldo und Auflösungsplan-

/ 

Rechttgrundlage 8eschrelbtmg 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr, 4 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erföse 

Verzichtsbetrag in der Verprobung 
OiffMenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von§ 18 StromNEV, § 6 in EOG enthaltene Ansätze 

Abs. 4 und§ 13 Abs. 5 KWK-G t-:-c:-:------ ---- - - ---1---- - --; 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs: 1 Satz 2 ARegV 

Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

tatsächlich entstandene Kosten. 
In EOG enthaltene Ansätze 

Kosten für Maßnahmen i.S.d. §§ 13Abs. 1 s. 1 Nr. 2 und 14 tatsächlich entstandene Kosten 
, 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Abs. 1 S. 1 EnWG (Redispatch 2.0) nach Maßgabe des § 34 in EOG enthaltene Ansätze 

Abs. 8 S. 1 ARegV 

Auflösung von Netzarischlusskostenbeiträgen, tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Baukostenzuschüssen und Investitionszuschüssen nach § 9 in EOG enthaltene Ansätze 

StromNEV 

tatsächlich entstandene Kosten 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonstiges 

Summe aus Elnzaldlfferenzen 

VerzJnsung und Auflösung des Regullerungs~ontos 

Bezeichnung 

Jahresanfangsbestand ( = Vorjahressaldo) 

Endbestand(= Saldo aus Einzeldifferenzen) 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2-ARegV 

Verzinsung 

Saldo Regulierungskonto ( = Jahresendbestand + Verzinsung). 

2023 
(EUR) 

Annuitätische Berücksichtigung in der Erlösobergrenze 

Auswirku~g auf die Erlösobergrenze 

2026 2027 2028 
(EUR] (EUR] (EURJ 

0,64% 0,64% 0,64% 

22.138 22.138 22,138 

Minder!,rlös (EOG-erhöhend) 
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- 1Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA MVE Eurokorn Gesellschaft- für Energie- und Kommunikationsleistungen mbH Az: BKB-24-00802-1004#1 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2023 

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
tatsächlich entstandene Kosten 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von§ 18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze 
§ 6 Abs. 4 und § 13 Abs. 5 KWK-G 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR) 

Bundesnett-
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
[EUR] 

. . . . . tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV ~=i~t~k;;~~:~~ genehmigten lnvest1t1onsmaßnahmen i-cin.c.....c.Ec...O_G--'e.;:.n_th..;.a_lt;_e...:.n_e_A-'n-'sa;_··tz-'-e----+--------+---- -----1-----

Differenz · 

0 0 
0 0 
0 0 

Kosten für Maßnahmen i.S.d. §§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV und 14 Abs. 1 S. 1 EnWG (Redispatch 2.0) nach 

Maßgabe des § 34 Abs. 8 S. 1 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

0 0 
0 0 
0 0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen, 1-ta_t_s_äc_h_li_ch_e_nt_st_a_n_de_n_e_K_o_s....te_n_ _ _____ ___-i---.,.,.------ 1---------
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Baukostenzuschüssen und Investitionszuschüssen nach in EOG'enthaltene Ansätze· 

0 0 0 
0 0 01-----,-- --- ------"t----------t----------i------- -§ 9 StromNEV Differenz 0 0 0 

tatsächlich entstandene Kosten 0 i 0 0 
§ 5 Abs. 1a ARegV Kapitalkostenaufschlag in EOG enthaltene Ansätze 0 0 0 

Differenz 0 0 0 

tatsächlich entstandene Kosten 0 0 0 
Sonstige in EOG enthaltene Ansätze 0 0 0 

Differenz 0 0 0 

Sonsti es 

Summe aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a - Vergleich der ErlösobergrenllälE Eurokorn Gesellschaft für Energie- und Kommunikationsleistungen mbH Az: BKS-24-00802-1004#1 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 2023 

Netzbetreiber 

1.205.620€ 

5.020€ 0€ - 0,0% 

21 .736€ 0€ 0,0% 

Erlösobergrenze 2023 

Formelbesta ndtelle 

dauerhaft nicht beeinfluss§are Kostenanteile 
' 

vorübergehend nichtbeeinflussbare Kostenanteile 

beeinflussbare Kostenanteile 

Anpassung VPl1 / VPl0 •' 

Anpassung PF1 

Kapitalkostenaufschlag 

Volatile Kosten 

Regulierungskonto 

-- davon Annuität aus Saldo 20j3.2016.. ~ ------ __ 

davon Annuität aus Saldo 2019 

davon Annuität aus Saldo 2020 

Härtefall 

Sonstiges 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Mehrerlösabschöpfung 

öffentlich rechtlicher Vertrag 

Sonstiges 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 0,0% 

0€ 0,0% 

0€ 0,0% 

0€ 0,0% 



Anlage 3b • Verglalch VPI und dauerhaft nicht beelnfluasbal"e Kosten MVE.Eurokom GeS.USC:haft für Energie- und Kommun\katlonelelahJngen mbH Az: BKß.24-Q0002-1004#1 

Vergleich liPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 2023 

-lbor 

Kalencfellahr Vl't K-Joh• 
-~•ü:A 

VPI 
Abwalctu,ng 

l. 

l:m Statistischen Bundo„ml„röffemllchter 
Verbraucherpreisgesamlll'ldex des wrtetzten Kalonde~ah1'98 
wrdem Jahr, für das die Eriösobergrenm gilt (§ 8 ARagV) 

2021 109,10 2021 109,10 0,00% 

Dluo~ nicht bNlnll-,_ K- nac:11 §ff Abo. 2 MogV K-
IEURJ 

-.11>1, 
.

Erffloo 
(IURI 

Koo""' 
IEURJ 

·- !-
1&Ulil 

AbwolGIMlg 
[EIIRJ 

2-1 Gesetzllche Abnahme- und VergOtungspftlchten 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

2-2 Konzessionsabgaben OE OE OE OE OE OE 

2-3 Betriobssteuem OE OE 0€ 

2-4 Erforder1ic:he Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 904,854E Q04.854E 0€ 

2-5 NachrOstung wn Wechsalrichlem nach§ 1 O Abs. 1 SysSlebV 
u,id Anlegen gemäß § 22 SysStabV 

OE 0€ OE 

2-6 Genet-rnigte lnwstitionsmeßnatvnen nech § 23 ARegV OE OE 0€ 

2-68 Auf115sung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2e ARegV 0€ 0€ . OE 

2-7 Mehrkosten fOr die Errichtung, den Beirieb und die Änderung 
von Erdkabeln 

0€ OE 0€ 

~-8 Vem,iedene Netzerigelte im Si"lne wn § 18 StromNEV, § 13 
Aba. 2 EnFG und § 6 Abs. 4 und § 13 Abs. 5 KWK-G 

0€ 0€ OE 

2-Bb 

2-9 

Zahlungen an Städte oder'Gemeini:len nach Ma"9ebe von§ 5 
Ab$..4StromNEV 

Betriebliche und terifvertrugDche Vereinbarungen zu 
Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen (Abschluss ver 
31 .12.20161 ' 

OE 

OE 

OE 

OE 

OE 

OE 

2-10 Betriebs- und Personalratstätigkeit 0€ OE -OE 

2-11 
Berufsausbildung und Weiterbildung lm Urtemehmen und '\/On 

' Botriebsklndertegesstlltten fOr Klndor der Im Netzbereich 
baschAFtlnlan Batriebse---~.c-.n· 

OE 0€ OE 

2·12a Foni:~ng und Entwicklung nach Msßg~be des § 25a ARagV OE OE OE OE OE OE 

2·13 

EPMK 

Satz2 
Sonstige 

Salz4 

Auflösung von Netzanschlusskostenbaitr!gen, 
Baukostenzuschüssen und lnvestitlonszUSchüssen nach § 9 
StromNEV 

EngpaSSmenagementkosten (EPMK) Nlch § 34 Abs. 8 
ARegV 

Kosten oder Er1~se aus Maßnahmen eines Betreibem von 
Stromwrsorgoogsnet%ltn, die eSner wirksamen 
Verfahrensreoolie" - unter1Ieaen 

Kosten oder Er1öse aufgrund einer freiwilligen 
S.lbstverpfllchtoog nach§ 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV 

OE. 

OE 

0€ 

31.250€ 

0€ 

0€ 

OE 

OE 

31.250E 

OE 

0€ 

OE 

o• 
., 

OE 

·OE 

!summe 873,604€ 1 873.604€1 



Anleg& 4 - Messstellenbetrieb MVE Eurokorn Geae11sd\an. für Energie■ und Kommunlltallonatl!llatunQen mbH /\z: BKB-24-00802-1004#1 

Ennlttlung der Kostenveränderung im Bereich Musunq und Messstellenbetrleb des Jahres 2023 

Ermittlung der Dllfetenz.gemlß § s Abe. 1 8.3 ARe9V 

FOr daa Kaleride,jatir bei effizienter lel!lungserbringung entstehende Kosten des kariventlonellen Mesastellenbetriebe 
(llinachlleßlich Menung) (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV)." · 

davon CAPEX 
In der Erl&obOC'Qf«'1118 2022 enthaltener Ansatz der Kosten dee Me.seelellenbetriebs (elnschNeßllch Mesaur,g) 

davon CAPEX' 

davon durch .A.ndarung der Zahl der Anachluaanutmr mit konwntlon1!1an M ...aerit.11 venraachl, 681 
denen der Nobbetre-.'bet Messung oder Measstetlenbetriob durohtUhtl 
davon durch Änderung der Zahl der Anschlusanotzer verursacht, bei denen dar Zlhler durch eine moderne 
M„Mlnrkhtuna Im Sinne dH§ 2 Nr. 1$ MebG I.V.m. § '91 Abe.1 Nt, •MabO (Speichertlefef. mME)oder 
ein lntelllgentea Meauyatem Im Sinne des§ 2 Nt. 7 MllibG ersetzt wurde 

Netzbetreiber 
(EURJ 

Bundeanetz. 
agontur 
(EUR] 

Anzahl der Muselnrichlungen 

Netzbetreiber 

31.12.2022 31 .12.2023 31;12.2016 31.12.2022 
[Stück) [SIOck) [StOck) [SIOckJ 

3.1.12.2023 
[8tllck) 

KlpltalkOaten 
der Anlagen-

gruppe 'Zlhler, 
MtellCapex M-lnrk:h-
Netzbetreiber. tungen, Uhren, 

TFR•Empfln11tr' 
aus dem Kl<Aut 

2023(1:URJ 

verbleibende 
OPEX 
[l:UR] 
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